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Empfehlungen zur Einführung einer kommunalen Risikoanalyse
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Sehr geehrte Frau landrätin Störr-Ritter,

sehr geehrte Herren landräte.

einige Landkreise in Baden-Württemberg befassen sich bereits mit der Einführung einer Risikoana­

lyse zur Optimierung der Internen Kontrollsysteme. Damit lassen sich Risiken und Chancen in den

verschiedenen Geschäftsbereichen besser erkennen. Eine Arbeitsgruppe unter Federführung des

landkreistages, die sich aus Vertretern der Finanz- und Personalverwaltungen sowie aus der Rech­

nungsprüfung zusammengefunden hat, sieht die Durchfuhrung einer Risikoanalyse zur Optimie­

rung der Internen Kontrollsysteme als eine wichtige Führungsaufgabe. Dadurch sollen die Füh­

rungskräfte in den landratsämtern in der Wahrnehmung ihrer Dienst- und Fachaufsicht sensibili­

siert und unterstützt werden. Es handelt sich um ein Vorgehen, das in den kommunalen Unter­

nehmen bereits weit verbreitet ist.

Ein funktionierendes Internes Kontrollsystem (IKS) beinhaltet sowohl die Interne Steuerung und

damit die prozessintegrierten Überwachungsmaßnahmen der Führungskräfte als auch die Prü­

fungseinrichtungen als prozessunabhängige Überwachung.

Als wesentliche Arbeitsgrundlage zur Durchführung einer Risikoanalyse wurde ein Fragenkatalog

der Koordinierungsgruppe Korruptionsbekämpfung (KGK) herangezogen. Diese Handlungsemp­

fehlungen wurden überarbeitet und teilweise zusammengefasst. Das Ergebnis ist der beiliegende

abgestimmte Entwurf mit insgesamt 35 Fragen.
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Die Fragen wurden in folgende Teilbereiche untergliedert:

Führungsbereich

Organisation

Korruptionsprävention

Datenschutz

Mit einer solchen Risikoanalyse sollen auch die strategischen Grundlagen für einen risikoorientier­

ten Prüfungsansatz geschaffen werden. Damit werden künftig zielgerichtete System- und

Schwerpunktprüfungen erleichtert.

Auch mit dem Neuen Haushalts-,Kassen-, und Rechnungswesen wird das Risikomanagement in

Zukunft eine noch gewichtigere Rolle einnehmen. Nach § 54Abs. 2 Nr. 4 E·GemHVO sind im Re­

chenschaftsbericht mögliche Risiken von besonderer Bedeutung aufzunehmen. Der Rechen­

schaftsbericht entspricht damit im Ansatz dem handelsrechtJichen lagebericht der Kapitalgesell­

schaften nach § 289 HGB_ Damit die künftigen Risiken beurteilt werden können, ist eine Kommu­

nale Risikoanalyse unverzichtbar.

Der Fragenkatalog sollte von der operativen Führungsebene (Amtsleitungl Sachgebiets leitung)

alle 3 bis 5 Jahre beantwortet und das Ergebnis dokumentiert werden.

Das Vorgehen und die einzelnen Fragen können vor Ort angepasst werden. Es handelt sich um eine

Empfehlung.

Ein originäres Beteiligungsrecht des Personalrats besteht bei der Einführung der Risikoanalyse

nicht, da keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Mitarbeiterlinnen erkennbar sind. Allerdings

könnte der Personalrat im Sinne einervertrauensvollen Zusammenarbeit entsprechend informiert

werden.

Der Rechts- und Verfassungsausschuss hat in seiner Sitzung am 30. Juni 2009 einstimmig empfoh­

len, bei den landkreisen in Baden-Württemberg eine kommunale Risikoanalyse auf der Grundlage

des beigefügten Fragenkablogs einzuführen.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Trumpp

Hau ptgeschäftsführer



Führungsbereich

Nr. Frage J. Nein tellw. Handlungsbedarf Bemerkungen

1 Sind die Zustandiakeiten der Mitarbeiterlinnen klar aereaelt?

2 Können Sie Ihre Dienst- und Fachaufsicht ausreichend wahrnehmen?

3 Werden Kontrollziele definiert und reQelmaßiQe oder anlassbezOQene Kontrollen durchaefOhrt?

4 Wenn ia, werden die durchaefohrten Kontrollen dokumentiert?

Gibt es eine Konlrollquote (auch fOr delegierte Aufgaben)? Falls ja, bitte in Spalte "Bemerkungen"

5 erl3utern - z.B. wie viel % der Falle kontrolliert werden

Gibt es ein strukturiertes Beschwerdemanagement und werden eingehende Beschwerden

6 und/oder WidersorOche analvsiert?



Organisation

Nr Fraae Ja Hein "'lw. Hlndlunaabedarf Bemerkunnen

Sind die Verfahrensablaufe klar, Oberschaubar und handhabbar gerege~ (z. B. durch
7 Checklisten)?

Sind diese fOr Ihren Bereich an einer Stelle zusammengefasst dokumentiert und fOr alle
B Sachbearbeiter zuoenolich?

9 Werden die Reaelunaen bei Bedarf zeitnah aktualisiert?

10 Werden die Aufgabenzustandlakeiten in rAOAImaßlaen Abstanden neu verteilt?

Verwenden Sie Kennzahlen um die Quantitat und die Qualitat der Sachbearbeitung zu
11 messen?

12 Gibt es Verfahrensmanael bzw. orQanisatorische SChnittstellenPl'obleme?

Haben rbewahrtej Mitarbeiterfinnen einen ungeYfOhnlich großen Freiraum (alleinige fachliche
13 Komoelenz; Gefahr der 'Verselbstandiauna"; a~enießen Mitarbeiter "blindes Vertrauen")?

Liegen Beanstandungen einer internen oder externen PrOfungsinstanz zu bestimmten Be-
14 reichen vor (z.B. RPA, GPA, Rechnunashof, Finanzamtl?

15 Wenlen diese Beanatandunaen reaelmaßia aulaearbe~et?

Werden Maßnahmen ergriffen, wenn Mitarbeiterllnnen nicht den Stellenanforderungen
16 entsorechen (z.B. ouantitalive oder QuaIItaJive Oberfaideruna\?

17 Werden bei maschinellen Verfahren alle FalleiAntraae auch mit dem Verfahren bearbeitet?

18 Können neue Bedienstete ausreichend einaeameitet werden?

Gibt ~s HinweiseIRichtiinien zur AusObung von Ermessensentscheidungenl8eurteilungsspiel-
19 raumen?

20 Ist ein "Vl8r~Auaen·PrinziD· - soweit notwendia - bei der EntscheiduOQsfinduna voraesehen?



21 Werden Verwa~unc.yoraanoe vollstandio und nachorOfbar dokumentiert?

22 Werden Drivate Dritte bei der Aufoabener1ediouno einoebunden?

Wenn ja, wird die Auftragser1edigung Oberwacht dokumentiert und deren _nung
23 kontrolliert?



Korruptionsprävention

Nr. Fraae J. Nein teilw. Handlunasbedarf Bemerkungen

24 Gibt es eiQene VerhaltensempfehlunQen oder Hinweise in BezuQ auf Korruptionspravention?

Ist nach Ihrer Einschatzung im Allgemeinen bzw. auch bei kleineren Gefalligkeiten und
25 Geschenken ein Unrechtsbewusstsein vorhanden?

Gab es in den letzten 5 Jahren in Ihrem Bereich schon KorruptionsfaUe strafbare Handlungen
26 oder sonstige Unreaelmaßiakeiten (z.B. Einflussnahme von Dritten)?

Wird auf Verdachtsmomente von Manipulation und Korruption oder anonyme Hinweise unver-
27 zOglith reaQiert?

28 Werden bestehende GeschäftsbeziehunQen zu privaten Dritten reQelmaßiQ hinterfraQt?

Sind die MitarbeiterJinnen sensibilisiert, dass außerdienstlidle Beziehungen zu Interessen-
29 kollisionen fahren können?

Gibt es in Ihrem Bereich ausgeObte Nebentatigkeiten tor einen mOglichen oder tatsachlichen
30 AntraQsteller?

31 Gibt es auffalliae Alleinkontakte mit AntrsQstellern oder Auftraanehmem?

Ist bekannt, ob einfe Mitarbeiterfinnen einen besonders auffalligenlaufwandigen Lebensstil fUhrt
32 oder unter einer offensichtlichen Notsituation leidet lz.B. Sucht, Schuldendruck)?

33 Vertaaen Mitarbeiterfinnen in Ihrem Bereich aber ein Informations· oder Wissensmonopol?

Datenschutz

Nr. Fraae J. Nein tellw. Handlunasbedarf Bemerkunaen

34 Gibt es umfassende Reaelunaen zum Thema DatenschutzlDatensicherheit?

1st in Ihrem Bereich eine veranlwortliche Person für den Datenschutz vorhanden bzw. gibt es
35 eine(n) behördlichen DatenschutzbeauftraQte(n) nach § 10 lDSG?


